
Infos zum Projekt: ÖBB Überführung, Fußgängerunterführung 
und Radweg 

 

Wussten Sie, dass… 
 

...wir von 2003 bis 2013 die Bevölkerung auf über 40 Seiten (Gemeindenachrichten, 
Bürgermeisterberichte, Bürgerversammlungen) über dieses Projekt informiert haben? 

Anbei einige Auszüge: 

 
Bürgermeisterbericht 2003: Brücke mit 90m Länge, über die Bahn und über die Landesstraße, 

ist geplant! 
 
 
 

 
Gemeindenachrichten 21.10.2004: Neuer Plan + Sondierbohrungen wurden durchgeführt. 



 
 
 

 
Straßenrechtliche Verhandlung 2005 - Errichtung der Brücke, ist an 55 Parteien ergangen 

 
 
 

 
Bürgermeisterbericht 2005: lt. ÖBB wird mit 80%iger Wahrscheinlichkeit gebaut. Viele 

Einwände der Anrainer wurden berücksichtigt!! 
 
 



 
Bürgerinfo Februar 2009 

 
 
 

 
Bürgermeisterbericht 2010 

 
 
 

 
Bürgermeisterbericht Sept. 2013 

 
 
 

 
Bericht von GK Martin Bacher Dez. 2013 

 



 
 
 
 
 

...die Fotomontagen der Überführung schon bei der Bürgerversammlung am 12. Mai 2006 
und in der Gemeindezeitung Nr.6/2007 vorgestellt wurden? 

 
 
 
 
 
 

…es im Jahr 2007 eine Verkehrsbefragung für alle Michaelerberger Haushalte gab, wobei von 
den 103 ausgefüllten Fragebögen eine Mehrheit für die Überführung stimmte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…es im Jahr 2008 eine Kostengegenüberstellung gab, wonach die Brücke inkl. Geh-und 
Radwegunterführung 3,79 Mio. Euro und eine Straßenunterführung 5,34 Mio. Euro kostet? 

 
 
 
 

... es vom Land Steiermark einen Hochwasserplan gibt, wonach die Unterführungsvarianten 
im Hochwassergebiet der Enns liegen? 

 
 
 
 
 
 



…es im Jahr 2009 eine Verkehrsuntersuchung gab, wonach die Überführung die 
zweckmäßigste Variante ist? 

 
 
 

… die weitere Betreibung dieses Projektes im SPÖ Wahlprogramm 2010 angekündigt 
wurde? 

 
 

 
 
 

…sich auch der Gemeinderat an die bestehenden Gesetze halten muss und daher nicht immer 
alle Wünsche der Bevölkerung erfüllen kann? 

Schreiben vom Gemeindebund Steiermark vom 2. Juli 2014: 

Daher sind die Voraussetzungen des § 155 Abs 1, wonach Volksbefragungen der 
Erforschung des Willens der Gemeindebürger hinsichtlich künftiger die Gemeinde 
betreffende politische Entscheidungen und Planungen dient, nicht gegeben. Der 

Gemeinderat hat innerhalb von 4 Wochen einen Bescheid gemäß § 158 Abs 1 des 
Steiermärkischen Volksrechtegesetzes zu erlassen, dass die Voraussetzungen des § 155 

Abs 1 nicht erfüllt sind. 


